
in den menschlichen Beziehungen, gegen Heu
chelei und Zynismus, gegen unwürdiges Verhal
ten gegenüber dem anderen Geschlecht. Sie for
dert dazu auf, einen entschiedenen Kampf gegen 
Rechtsverletzungen, gegen asoziales Verhalten 
und Rowdytum sowie gegen Alkoholmißbrauch 
zu fuhren.“51

Das wachsende Bildungs- und Kulturniveau und 
die kommunistische Erziehung fordern die Über
windung der Ursachen der Kriminalität. Die so
zialistische Gesellschaft hat das Bildungsprivi
leg beseitigt und gewährleistet das gleiche 
Recht auf Bildung für alle. Das wirkt der Kul- 
turlosigkeit als einer wesentlichen Kriminali
tätsursache entgegen. Solchen Menschen, die 
hinter der geistigen und kulturellen Entwick
lung der Gesellschaft zurückblieben, was die 
Gefahr von Konflikten mit der Gesellschaft ein
schließlich krimineller Verhaltensweisen in sich 
birgt, wird auf vielfältige Weise geholfen.

Der Sozialismus entwickelt sich in ständiger 
Auseinandersetzung mit dem imperialistischen 
System. Diese beeinflußt auch die innere Ent
wicklung des Sozialismus und damit auch die 
Kriminalität und die Möglichkeiten und Me
thoden ihrer Vorbeugung und Bekämpfung. Die 
weitere Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft erfordert eine entschiedene 
Zurückweisung der auf die Unterminierung, wirt
schaftliche Schädigung und ideologische Auf
weichung des Sozialismus gerichteten staats
feindlichen Tätigkeit aggressiver imperialistischer 
Kreise. Die Strategie der sozialistischen Gesell
schaft bei der Vorbeugung und Bekämpfung der 
Kriminalität wird somit auch von der Notwen
digkeit bestimmt, alle Angriffe des Imperialis
mus - in welcher Form sie auch immer auftre- 
ten - entschieden zurückzuweisen und keiner
lei Anschläge auf die sozialistischen Errungen
schaften und die Macht der Arbeiterklasse zu 
dulden.

2.2.3.2.
Die Funktion des Strafrechts
bei der sozialen Vorbeugung der Kriminalität
Kern des strategischen Ziels der schrittweisen, all
mählichen und weiteren Zurückdrängung der Kri
minalität ist die soziale Vorbeugung. Dies ist eine 
grundlegende Errungenschaft des Sozialismus. 
Die Vorbeugung wird verwirklicht als allgemein 
soziale und als individuelle (speziell kriminolo
gische) Vorbeugung gegenüber einzelnen 
Rechtsbrechern mittels spezifischer Maßnah
men. Dem Sozialismus ist jede nur gegen den

einzelnen Straftäter gerichtete und von den ge
sellschaftlichen Zusammenhängen der Straftat 
abstrahierende Bekämpfung der Kriminalität 
fremd. Er ist bestrebt, jene sozialen Bedingun
gen aufzuheben, unter denen Kriminalität re
produziert wird. Die Zurückdrängung der Kri
minalität ist ein komplexer Prozeß. Er erfaßt 
einzelne Kriminalitätsarten in unterschiedli
cher Weise und führt zu unterschiedlichen Er
gebnissen. Dabei ist nicht ausgeschlossen, daß 
zeitweise bei einzelnen Deliktsarten überhaupt 
keine Fortschritte bei der Zurückdrängung er
zielt werden, sondern deren Zahl stagniert oder 
gar anwächst.

In der DDR wurde ein umfassendes und - 
wie die erreichten Ergebnisse es beweisen - 
auch effektives System von Maßnahmen zur Vor
beugung der Kriminalität entwickelt.52

Eine notwendige Voraussetzung für eine um
fassende Vorbeugung der Kriminalität besteht 
darin, konsequent das Prinzip zu verwirklichen, 
daß jeder für Rechtsverletzungen einzustehen hat, 
die er begangen hat. „Die strikte Wahrung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit erfordert, Verlet
zungen des Rechts in gebührender Weise zu 
ahnden.“53 Zur Vorbeugung konkreter Krimina
litätsarten (zum Beispiel von Eigentumsdelik
ten, Verkehrsdelikten, staatsfeindlichen Verbre
chen) wurden verschiedene Methoden und 
Maßnahmen entwickelt. Das Strafgesetzbuch 
legt wegen der vorrangigen Rolle der Vorbeu
gung hierfür Verantwortlichkeiten und Aufga
ben fest (vgl. Art. 1, 3, § 26 StGB).

Da jede Straftat auch immer das Handeln 
eines einzelnen Menschen, Ergebnis seiner ver
antwortungslosen Entscheidung ist, muß sich 
die Gesellschaft auch mit dem kriminellen Ver
halten eines jeden Straftäters auseinanderset
zen.54 Solange die Kriminalität als gesellschaft
liche Erscheinung in relativem Massenumfang 
existiert, muß die Gesellschaft den Kampf um 
die Zurückdrängung auch durch staatliche und 
gesellschaftliche Zurückweisung von Straftaten 
führen, also durch Feststellung und Verwirkli-

51 a. a. O., S. 55 f.
52 Vgl. dazu J. Lekschas/H. Harrland/R. Hart- 

mann/G. Lehmann, Kriminologie..., a. a. O., 
S. 393 ff.

53 Programm der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, Berlin 1976, S. 43.

54 Vgl. E. Buchholz/U. Dähn/H. Weber, Straftrecht- 
liche Verantwortlichkeit und Strafe, Berlin 1982, 
S. 64.
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